
��������	��
���
���������������

��
�

���������

 
 
    
 
 
 
 
 
 

Glauchau, Ansicht von Nordwesten um 1835 
 

11. Treffen des Arbeitskreises Erzgebirge der  
Arbeitsgemeinschaft für mitteldeutsche Familienforschung 

(AMF) e.V. 
 

 
 
 
 
 
 

11. bis 13. September 2009  
 

Hotel „Wettiner Hof“ 
Wettiner Straße 13 
08371 Glauchau  

 
 

- Ein Rückblick - 
von Christian Bretschneider 

 
Nachdem keines unserer bisherigen Treffen in der Region des ehem. Landkreises Chemnitzer Land 
stattgefunden hat, entschlossen wir uns für die Stadt Glauchau. Glauchau ist heute Große Kreisstadt 
im sächsischen Landkreis Zwickau. Im ehemaligen Landkreis Chemnitzer Land war sie Kreisstadt. Die 
Stadt liegt an der Zwickauer Mude, am Rande des Erzgebirgsbeckens. 
Im Schutze einer um 1170 vom Geschlecht der Schönburger errichteten Burg entstand Mitte des 13. 
Jahrhunderts eine planmäßig angelegte Stadt, deren Rat und Bürgermeister für 1479 nachgewiesen 

 



werden konnte, sowie die Herrschaft Glauchau. Mit den ansässigen Gerbern, Schneidern, Tuch- und 
Schuhmachern bildete sich rasch ein reges Wirtschaftsleben heraus. Im Jahr 1542 setzte sich in 
Glauchau die Reformation durch. Wie fast überall in Sachsen begann auch in Glauchau Mitte des 19. 
Jahrhunderts die Industrialisierung, weshalb sich die Stadt zu einer Industriestadt der Textilindustrie 
entwickelte. Als Zeichen für das Aufblühen der Stadt gilt die Eröffnung der Fernwasserleitung 1857, 
die Errichtung des Elektrizitätswerkes 1909 sowie die Eröffnung des durch die hohe Verkehrsdichte 
notwendig gewordenen Bahnhofs im Jahr 1926. Obwohl in Glauchau die Industrie stark ausgeprägt 
war und diese die Stadtsilhouette prägte, entwickelte sich im Laufe des 20. Jahrhundert die Stadt hin 
zu einer „Gartenstadt“ mit prächtigen und gepflegten Villenvierteln. 
Die Doppelschlossanlage befand sich bis zur entschädigungslosen Enteignung im Rahmen der 
Bodenreform 1945 im Besitz der Adelsfamilie der Grafen und Herren von Schönburg-Glauchau.  
Glauchau ist die Geburtsstadt von Georgius Agricola (* 24. März 1494 in Glauchau; † 21. November 
1555 in Chemnitz). 
 
Unser Treffen begann erneut bereits am Freitag in kleinerer 
Runde und mit einem Abendvortrag. Was lag da, wegen dem 
am Sonntag  stattfindenden Tag des offenen Denkmals näher, 
als den in Glauchau  ansässigen „Verein für Stadtgeschichte 
und Denkmalpflege in Glauchau“ – Denkmalverein e.V. 
einzuladen. 

Die Vereinsarbeit dient der Erhaltung. Pflege und 
Dokumentation von Zeugnissen der Stadtgeschichte. Die 
Vereinsmitglieder versuchen Denkmale vor Abriss, der 
Vernichtung, nicht denkmalgerechter Umgestaltung und 
unsachgemäßer Nutzung zu bewahren. 

 

 

 

In einem sehr interessanten und mit viel Fotos unterlegten 
Vortrag erzählte und Herr Rolf Scheurer „Aus der Geschichte 
der Stadt Glauchau“ . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anschließend wurden beim gemütlichen Beisammensitzen noch etliche Neuigkeiten seit unserem 
letzten Treffen in der Köhlerhütte Waschleithe ausgetauscht und nette Gespräche geführt. 
 
 
 

* * * 
 

 

 

 



 
Traditionell eröffnete der Leiter des Arbeitskreises am Samstag, 12.09.2009 um 10 Uhr das 11. 
Treffen mit einem erzgebirgischen Gedicht  und entbot den ca. 50 Teilnehmern ein herzliches Glück 
auf 
 
 Unnere Haamit liegt fier uns in voller Pracht.  
 Dr Herbst hot de Walt ganz bunt gemacht. 
 De Berken am Waldrand sahe aus, wie glänzendes Gold.  
 De Blatter tanzen nieder zer Ard, die hobn dos net gewollt. 
 Uhm in alten Vuglbeerbaam, da sammeln sich de Starn.  
 Frühgar un Summer sei nu vorbei, wu se bei uns warn. 
 ´s letzte Liedl stimmt e Vögele ah, dort am Wiesenhang.  
 E Blümel streckt sich hie zur Sonn, denn is ah schu ganz bang. 
 ´s wird nu zeitig wieder Nacht, in darer schinn Natur. 

Dr Herbst ist komme in Wald un Fald, vom Sommer kaane Spur.     (Marikka Schreiter) 
 
 
Zur Eröffnung ging ein herzlicher Gruß an den Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Glauchau, 
Herrn Dr. Peter Dresler. In seinem Grußwort freute er sich, dass ein solches Treffen in der Stadt 
Glauchau stattfindet. Er überbrachte uns die Grüße des Stadtrates und stellte die Große Kreisstadt  
aus wirtschaftlicher, touristischer und städtebaulicher Sicht vor.  

Eingebettet in das Erzgebirgische Becken liegt die Große 
Kreisstadt Glauchau mit ihren rund 26.000 Einwohnern. Aus der 
Vogelperspektive gesehen, ist Glauchau eine Stadt im Grünen. 
Zahlreiche Parkanlagen prägen das Bild der einstigen 
Gartenstadt. 
Der bekannteste Sohn der Stadt ist Georgius Agricola (1494 - 
1555). Als Arzt und Montanwissenschaftler gilt er bis in die 
heutige Zeit als Mitbegründer der Renaissance.  
Der Bismarckturm ist das Wahrzeichen der Stadt und der 
höchste aus Stein gebaute noch erhaltene Bismarckturm 
Deutschlands. Er ist 46 m hoch und dient als Wasser- und 
Aussichtsturm. Fas 200 Stufen führen zur Aussichtsplattform, 
von der man bis zum Fichtelberg und zum 
Völkerschlachtdenkmal in Leipzig sehen kann.  

Zahlreiche Kultureinrichtungen bieten den Glauchauern und gern 
gesehenen Gästen aus nah und fern vielfältige Angebote. Das 
Glauchauer Doppelschloss stellt architektonisch eine 
Einmaligkeit in Sachsen dar und beherbergt das Museum und Kunstsammlung mit einem 
bedeutenden Bestand an Plastiken und Gemälden, Zinn und Porzellan, Militaria, Möbeln sowie alter 
Grafik (Dürer, Cranach d.Ä., Breughel, Rembrandt etc.). Im Schloss Forderglauchau findet man die 
Galerie "art gluchowe", die Stadt- und Kreisbibliothek "Georgius Agricola" und die Musikschule mit 
Konzertsaal.  

Im Stadttheater finden regelmäßig Veranstaltungen und Gastspiele verschiedener Genres statt.  

Die Stadt ist Standort eines der drei Güterverkehrszentren Sachsens und bietet 
Ansiedlungsmöglichkeiten für Industrie, Dienstleister und Gewerbe in Industrie- und Gewerbegebieten.  
Durch die Entwicklung des Oberzentrums Zwickau, als Wiege des sächsischen Automobilbaus, war 
die Entwicklung Glauchaus von einer Textilstadt zu einem zukunftsträchtigen Standort als 
Automobilzulieferer möglich. 

Der Oberbürgermeister wünschte den Teilnehmern des Jahrestreffens ein interessantes Wochenende 
und lud zum Wiederkommen nach Glauchau ein. 

 

* * * 
  
 

 



Die erste Rednerin des Tages war Frau Alexandra Thümmler aus Waldenburg/Sa. Zu ihrem Vortrag 
„Das Haus Schönburg zwischen Sachsen und Österreich “  konnten wir auch Georg Graf von 
Schönburg-Glauchau und dessen Gemahlin bei uns begrüßen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    Alexandra Thümmer                  Georg Graf von Schönburg-Glauchau  

Jahrhunderte lang bestimmten die Herren von Schönburg die Geschichte in Südwestsachsen. Zu 
ihren Besitzungen gehörten unter anderem: Glauchau (seit 1256), Lichtenstein (seit 1286), 
Waldenburg (seit 1378), die Grafschaft Hartenstein (seit 1406), die Herrschaften Penig und 
Wechselburg (seit 1543) sowie die Herrschaft Rochsburg (seit 1548). Die Güter hatten zeitweise einen 
Umfang von 16 Quadratmeilen mit 14 Städten und 61.000 Einwohnern. Der größte Teil waren 
Reichsafterlehen, der übrige Besitz kursächsische Lehen. 

Die Herren von Schönburg zählten zu den Reichsständen des Heiligen Römischen Reichs deutscher 
Nation, und zu den Landständen der sächsischen Kurfürsten sowie der Könige von Böhmen. Die 
Reichsstandschaft übten die Grafen von Schönburg als Mitglieder des wetterauischen 
Grafenkollegiums aus. Es gelang ihnen, bis ins 18. Jahrhundert ihre verfassungsrechtliche 
Sonderstellung in Sachsen zu bewahren und eigene staatliche Strukturen zu entwickeln. In einem 
Rezess mit dem sächsischen Kurfürsten verzichteten sie 1740 auf die aus der Reichsunmittelbarkeit 
resultierenden Autonomierechte. In den folgenden Jahrzehnten wurden die Schönburgischen 
Herrschaften schrittweise in den Kurstaat integriert. 

Am 7. August 1700 wurde das Gesamthaus Schönburg vom Kaiser in den Reichsgrafenstand mit der 
Anrede Hoch- und Wohlgeboren erhoben. Otto Karl Friedrich Graf von Schönburg wurde von Kaiser 
Leopold II. am Tag seiner Krönung, am 9. Oktober 1790, in den Fürstenstand erhoben. Seit dem 
Reichsdeputationshauptschluss 1803 waren die Mitglieder des Geschlechts so genannte 
„Standesherren“, also Familien mit ehemals souveräner Herrschergewalt, die ihre souveränen Rechte 
eingebüßt haben, die den noch regierenden Häusern aber ebenbürtig waren. Im Jahre 1818 stellte 
das Haus Schönburg bei der deutschen Bundesversammlung den Antrag auf Bestimmung seiner bei 
dem Deutschen Bund auszuübenden Rechte, insbesondere hinsichtlich der Stimmberechtigung. Die 
Bundesversammlung gewährte 1828 jedoch nur die persönlichen und Familienrechte der im Jahr 1806 
mediatisierten reichsständischen Familien. Allen Mitgliedern der gräflichen Linie wurde 1878 vom 
König von Sachsen das Prädikat „Erlaucht“ zuerkannt. 

Das Haus Schönburg prägte über viele Jahrhunderte Kultur und Wirtschaft in Teilen Südwestsachsens 
und Nordböhmens. Im Zuge der Bodenreform vom September 1945 wurde die Familie 
entschädigungslos enteignet und vertrieben. 

Heute existieren die fürstlichen Linien Schönburg-Waldenburg und Schönburg-Hartenstein sowie die 
gräfliche Linie Schönburg-Glauchau.   (aus: http://de.wikipedia.org)  

Frau Thümmler verstand mit ihrem Vortrag, der leider nicht schriftlich vorliegt, selbst Graf Schönburg 
zu faszinieren. Dieser sprach der Rednerin anschließend für deren exzellente Recherche seine hohe 
Anerkennung aus. 
 
 

* * *  
 
 

  



„Richard Hartmann, der sächsische Lokomotivkönig, u nd seine Familie“ war der nächste Vortrag 
überschrieben, der uns von Dr. Wolfgang Uhlmann aus Chemnitz dargeboten wurde. 
(aus dem Vortrag:) 
 
„1. Der Unternehmer Richard Hartmann 
 
Am 8. November 1809 wurde Richard (eigentlich Reichard) 
Hartmann als drittes von insgesamt fünf Kindern (drei Söhne, 
zwei Töchter) der Eheleute Johannes Hartmann und 
Magdalena, geb. Schwartz aus Burgheim, in Barr im Elsass 
geboren. Sein Vater war ein wohlhabender Weißgerber, der 
außerdem auch noch Weinbau betrieb. 
Der aufgeweckte intelligente Junge hatte eine wohlbehütete 
Kindheit. Biografen berichten, dass er stets zu Streichen 
aufgelegt gewesen sei.  
Nach dem Schulbesuch trat Richard Hartmann beim 
Zeugschmiedmeister Georg Dietz in die Lehre. Dem 
Abschluss der Ausbildung hätte nun der Militärdienst folgen 
müssen. Die Wehrpflichtigen wurden damals in Frankreich 
ausgelost, wer ein Freilos zog, brauchte den Dienst nicht 
anzutreten, aber er konnte als Ersatzmann für andere dienen. 
Von dieser Möglichkeit macht Vater Hartmann Gebrauch, 
indem er dem Sohn einen solchen Stellvertreter bezahlte. Dem 

damaligen Brauch folgend begab sich der Zeugschmiedgeselle Richard Hartmann am 19. Juli 1830
1
 

auf Wanderschaft, um in der Fremde sein Wissen und seine Fähigkeiten zu erweitern und zu 
vervollkommnen. Im Frühjahr 1832 traf er in  Chemnitz ein.  
In Chemnitz nahm er Arbeit bei C. G. Haubold, dem Vater des Chemnitzer Maschinenbaus. 
1837 gründete Richard Hartmann mit einem Partner in Chemnitz eine Maschinenbauwerkstatt, die er 
in den folgenden Jahren zur Fabrik entwickelte und die bald ihresgleichen in Sachsen suchte. Dass 
der Name Richard Hartmann heute noch in vielen Ländern geläufig ist, ist in erster Linie dem 
Lokomotivbau geschuldet. Doch das war nicht alles! Begonnen hatte er mit Spinnmaschinen. 1841 
folgten Dampfmaschinen, 1845 Webstühle, 1847 begann er mit dem Lokomotivbau, 1848 bis 1851 
stellte er Zündnadelgewehre her, 1850 zeigte er auf der deutschen Industrieausstellung in Leipzig 
seine erste Werkzeugmaschine und Holzschuhe, 1854 begann er mit dem Bau von Turbinen, 1859 mit 
Streichgarnselfaktoren und schließlich 1860 mit Zwirnmaschinen und Maschinen für die 
Kammgarnspinnerei.  
 
Den überwiegenden Teil seines Gewinns erzielte Hartmann mit dem Lokomotivbau. Vor ihm bzw. 
zeitgleich mit ihm befassten sich in Sachsen drei Firmen mit dem Bau von Lokomotiven: Johann 
Andreas Schubert in der Maschinenfabrik Übigau bei Dresden, die Sächsische Maschinenbau-
Compagnie und Carl August Rabenstein, beide in Chemnitz. Sie stellten jeweils zwei Lokomotiven 
her. Dank staatlicher Unterstützung und 
Förderung konnte sich Hartmann als einziger 
behaupten. Er wurde „Hoflieferant“ der 
Königlich Sächsischen Staatseisenbahn. Ein 
erheblicher Teil der Hartmann’schen 
Lokomotiven wurde ins Ausland geliefert 
1868/69 allein 43 nach Russland. Von 1852 
bis 1871 gingen 39,7 Prozent der Lokomotiven 
Hartmanns an nichtsächsische Bahnen.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Über Beginn der Wanderung und seiner Ankunft in Chemnitz liegen unterschiedliche Angaben vor: In Der Kaufmann zu allen 
Zeiten, S. 717f, Beginn der Wanderung 1828, Ankunft in Chemnitz Februar 1832; in 100 Jahre Hartmann Textilmaschinenbau, 
Berlin 1937, S. 13, Beginn der Wanderung 1830, Ankunft in Chemnitz März 1832. 
2 Kiesewetter, Hubert, Industrialisierung und Landwirtschaft. Sachsens Stellung im regionalen Industrialisierungsprozess 
Deutschlands im 19. Jahrhundert, Köln/Wien 1988, S. 599 



 
1862 erhielt Richard Hartmann für seine auf der Weltausstellung in London gezeigte 
Güterzuglokomotive, namens London,  eine Medaille.3 1864 wurde die 200. Lokomotive ausgeliefert. 
Fünf Jahre später; 1869, wurden erstmals in einem Jahr 50 Lokomotiven gebaut, 1874 über 100. Im 
Todesjahr von Richard Hartmann, 1878, erfolgte am 3. Juni die Fertigstellung der 1000. Lokomotive. 
 
Mit der Ausweitung der Produktion und der Aufnahme neuer Erzeugnisse stieg auch die Anzahl der 
bei Hartmann beschäftigten 
Arbeitskräfte: 
 
 
Die in seiner ursprünglichen 
Profession, dem Maschinenbau, 
erzielten Gewinne legte Hartmann 
nunmehr auch in anderen Zweigen 
an: einer Brauerei (Actien-Lager-Bier-
Brauerei), drei Baumwollspinnereien 
(Chemnitzer Actienspinnerei, 
Heymann & Co., Zimmermann & 
Co.), vier Eisenbahngesellschaften 
(Chemnitz-Würschnitzer-Eisenbahn-Aktien-Gesellschaft, Chemnitz-Stollberger Eisenbahn, Eisenbahn 
Chemnitz – Annaberg – Böhmen, Eisenbahn Freiberg-Chemnitz ), einer Steinkohlenbau-Gesellschaft 
(Chemnitzer Steinkohlenbau-Gesellschaft) und einer Bank (Chemnitzer Bankverein), außerdem 
betrieb er in Böhmen noch ein Bergwerk in Ladewitz bei Dux. Damit gehört er zu dem neuen 
Unternehmertyp, der sich am Ende der Industriellen Revolution herausbildete – dem „multipotenten“ 
oder „Allround-Unternehmer“, wie ihn Zwahr4 und Kocka5 bezeichnen. 1870  wandelte Hartmann sein 
Werk in die „Sächsische Maschinenfabrik AG“ um. Mit 2,5 Millionen Talern Kapital war dies die größte 
industrielle Aktiengesellschaft im Chemnitzer Raum. 
  
2. Familie Richard Hartmann 
 
In den ersten Jahren besuchte Richard Hartmann nach Feierabend oft die Schankwirtschaft von 
Wilhelm Friedrich Oppelt am Beginn der Annaberger Straße (Vor dem Chemnitzer Tor 544). Oppelt 
(1784 – 1855) entstammte einer Chemnitzer Zeug- und Leineweberfamilie, die seit dem 18. 
Jahrhundert in der Stadt ansässig war. 1830 wählten ihn die Chemnitzer in das erste Stadtparlament, 
dem er bis 1832 angehörte. Aus seiner Ehe mit Christiane Rosine, geb. Muster gingen vier Kinder 
hervor. Richard Hartmann warb um die Tochter Bertha (1813 – 1868) mit der er 1837 in den Ehestand 
trat. Nach dem Tode seiner Ehefrau heiratete er seine langjährige Hausdame Elise Röder.  Er selbst 
starb am 18. Dezember 1878 in seiner Wahlheimatstadt Chemnitz. 
 
Die Eheleute Bertha und Richard Hartmann hatten acht Kinder: 
 
 1. Johann Wilhelm Richard, 1839 -1907 

 2. Bertha, 1840, als Kleinkind verstorben 

 3. Laura Cölestina, 1841 – 1921 

 4. Adolph Gustav, 1842 – 1910 

 5. Albert 1842, als Kleinkind verstorben 

 6. Magdalena Angelique, 1844 – 1925 

 7. Eugen, 1847 – 1874 

 8. Ida 1850 – 1933 

                                                 
3 Amtlicher Bericht über die Industrie- und Kunst-Ausstellung zu London im Jahre 1862, XVII. Heft 5, Klasse 
Eisenbahngerätschaften mit Einschluss von Lokomotiven und Wagen, Berlin 1865, S. 482f. 
4 Zwahr, Hartmut, Zur Klassenkonstituierung der deutschen Bourgeoisie. In: Jahrbuch für Geschichte, Bd. 18, Berlin 1978, S. 
47. 
5 Kocka, Jürgen, Unternehmer in der deutschen Industrialisierung, Göttingen 1975, S. 46. 

Jahr Beschäftigte 
1837 3 Arbeiter 
1839 18 Arbeiter 
1845 190 Arbeiter, 2 Techniker 
1850 394 Arbeiter, incl. 54 Lehrlinge, 3 Techniker, 7 

Werkstattbeamte 
1853 480 Arbeiter, 2 Techniker 
1854 854 Arbeiter 
1857 1.500 Arbeiter 
1862 1.800 Arbeiter 
1869 3.000 Arbeiter, 250 Beamte 



Nicht zur Familie gehörte die uneheliche Tochter Richard Hartmanns Wilhelmine Magdalena Holfrecht 
(geb. 27. November 1846 in Chemnitz).  
Den Söhnen ermöglichte Hartmann eine gediegene Ausbildung, um sie so auf eine führende Stellung 
im Unternehmen vorzubereiten. Die Töchter kamen ins Pensionat, wo sie eine standesgemäße 
Erziehung für höhere Töchter erhielten, damit sie später einen großen Haushalt führen und 
repräsentieren konnten. 
Richard H., jun. absolvierte zunächst eine Schlosserlehre, studierte anschließend an der 
Polytechnischen Schule in Dresden. 1858 entsandte ihn der Vater nach Frankreich und England. 1866 
schloss er die Ehe mit Josefine Lindner (1847-1907), die kinderlos blieb. 1868 nahm ihn der Vater als 
Teilhaber auf. Richard litt unter einem Gehörleiden, das sich wahrscheinlich immer mehr 
verschlimmerte. Das war wohl auch der Grund, dass er in der Firma wenig in Erscheinung trat. Seine 
Ehefrau verfügte 1907, dass nach ihrem Tode gemäß dem Wunsche Richard Hartmanns 19 Gemälde 
aus dem Familienbesitz für das künftige König-Albert-Museum der Stadt Chemnitz übergeben werden. 
Weiterhin stiftete sie 20 000 Mark für die Anschaffung einer Marmorgruppe zur Ausgestaltung des 
Neuen Stadttheaters (Opernhaus).6  
 
Der Bedeutendste war der zweite Sohn Adolf Gustav, geboren am 10. Juni 1842 in Chemnitz. Als 
Unternehmer der  zweiten Generation, als geborener Unternehmer, hatte er bessere 
Startbedingungen als der Vater. Er konnte eine solide Ausbildung absolvieren. Nach Schulbesuch in 
Annaberg und Chemnitz trat er in die Chemnitzer Handelsschule ein. Während dieser Zeit zog ihn sein 
Vater schon zu Arbeiten in der Firma mit heran. Um die Bildung des Sohnes zu  vervollkommnen, 
sandte ihn der Vater 1859 nach Hamburg in ein Eisen-Importgeschäft. Nach zweijähriger Tätigkeit 
kehrte er nach Chemnitz zurück. 1862 betraute Richard Hartmann den erst Zwanzigjährigen mit der 
Vertretung der Firma auf der Weltausstellung in London. Dann folgten von 1863 bis 1865 zwei Jahre 
Arbeit in England, zunächst in einem Baumwoll-Importgeschäft und dann in der bekannten 
Lokomotivenfabrik Beyer, Peacoc & Co. in Liverpool. Anschließend wieder in Chemnitz, arbeitete er 
erneut in der väterlichen Firma. Dabei betraute ihn der Vater wiederholt mit Auslandsreisen. 
Rückblickend schrieb er dazu: 

„Seit dem Jahre 1865 besuchte ich jährlich ein- bis zweimal auf längere Zeit im Interesse des 
Geschäfts meines Vaters, der seit 1870 Sächsische Maschinenfabrik vorm. Rich. Hartmann 
Aktiengesellschaft firmierenden früheren Maschinenfabrik Richard Hartmann in Chemnitz, welche 
regelmäßig größere Lieferungen in Lokomotiven, Dampf-, Werkzeug- und Spinnereimaschinen nach 
Russland auszuführen hatte, das Zarenreich, um die angenehmen Beziehungen des väterlichen 
Werkes zu den russischen Behörden und der dortigen Privatindustrie zu pflegen. Durch diese 
regelmäßigen, längeren Besuche lernte ich den Markt und die Bedürfnisse des russischen Reiches 
genau kennen.“7 

Diese Kontakte waren es auch, die später zur Gründung des Werkes in Lugansk führten. 
1867 wurde die Weltausstellung in Paris ausgerichtet, auf der Gustav Hartmann wiederum die 
Chemnitzer Firma repräsentierte. Ein Jahr darauf nahm Richard Hartmann seinen Sohn Gustav und 
seinen Schwiegersohn Eduard Keller als Teilhaber auf. Nach Gründung der Aktiengesellschaft, der 
Sächsischen Maschinenfabrik AG Chemnitz, trat Sohn Gustav als Direktor 1870 an die Spitze des 
Werkes. Ein Jahr später begann auch seine Karriere als Banker. Er wurde Mitglied im Aufsichtsrat des 
im gleichen Jahr gegründeten Chemnitzer Bankverein (bis 1876).8  
 
Am 2. November1872 gehörte er zu den Mitbegründern der Aktiengesellschaft für Bau- und 
Grunderwerb in Chemnitz, die ihren Zweck wie folgt beschrieb: „Parzellierung, Bebauung und 
Veräußerung von Grundstücken“. Die Gesellschaft erwarb am Stadtrand, auf Hilbersdorfer Flur, 1 
Million m² Land für 307.000 Taler und ließ dort Wohnhäuser errichten. Nach 1874 gehörte Gustav 
Hartmann zum Vorstand des „Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller, mitteldeutsche Gruppe“. 
1880 schied Gustav Hartmann als Direktor der Sächsischen Maschinenfabrik aus. Am 1. Januar 1881 
übernahm er den Vorsitz des Aufsichtsrates, den er bis zu seinem Tode ausübte. Zeitweise verfügte 
über die Mehrheit in der Aktiengesellschaft: 1891 – 1041 von 1700 Stimmen, zwei Jahre später war 
sein Anteil drastische Zurückgegangen, nur noch 497 von 1976 Stimmen. 
Seinen Wohnsitz verlegte er nun nach Dresden-Laubegast in die 1874 errichtete Villa. Dort hielt er 
zuweilen Hof, wie ein Bericht von 1903 belegt: 
 

                                                 
6 Stadtarchiv Chemnitz  III VIIa  504.  
7 Hartmann, Gustav, Denkschrift, S. 1. 
8 Chemnitzer Bankverein 1871-1921. Denkschrift anläßlich des 50jährigen Bestehens der Bank, Chemnitz 1921..., S. 57. 



 „Hartmanns bewohnten in der Nähe des Großen Gartens ein schönes Haus, das sehr vornehm 
ausgestattet war. Ein Zimmer war bis auf Lüster an der Decke voll von Meissener Porzellan. Natürlich 
fehlte es nicht an Dienerschaft und feiner Equipage. Wie übertrieben es aber auch in diesen 
vornehmen Kreisen zuging, das sollten wir bei einer Abendgesellschaft kennen lernen, zu der wir 
eingeladen wurden. Es gab ein ausgesucht feines Essen von unendlicher Länge, mindestens 12 
Gänge, zu jedem Gang wurde ein besonderer Wein angeboten. Der Hügel (gemeint ist die Villa Krupp, 
W.U.) mit seiner maßvollen Repräsentation, die selbst bei allerhöchsten Besuchen die übliche Grenze 
nicht überschritt, war dagegen eben gut bürgerlich. Als ich Frau Krupp von unserem Dresdner Besuch 
erzählte, sagte sie, solche Gastereien ab und zu veranstalten, bereite Frau Hartmann ein ganz besonderes 

Vergnügen.“9  

Ausschlaggebend für den Umzug nach Dresden war seine Wahl in den Aufsichtsrat der Dresdner 
Bank, zu deren Direktor er 1887 berufen wurde. 1891 ging er in gleicher Funktion für fünf Jahre nach 
Berlin, wo er auch nunmehr seinen Wohnsitz nahm. In diesem Amte „vermittelte er insbesondere den 
Verkehr der Banken mit den großindustriellen Werken10.  
 
1883 übernahm er den Vorsitz des Aufsichtsrates der 1872 gegründeten „Aktiengesellschaft 
Lauchhammer, vorm. Vereinigte Gräflich Einsiedel’sche Werke mit Sitz in Riesa“. Neben dem 
Stammbetrieb in Lauchhammer gehörte seit 1850 auch das Stahlwerk in Gröba dazu. Wegen seiner 
schlechten Betriebsergebnisse stand dieser Betriebsteil vor der Schließung. Gustav Hartmann wurde 
mit der Sanierung beauftragt. Seinen ersten Eindruck vom Betrieb hielt er wie folgt fest: 

„…zwei alte, ganz unmoderne Walzwerke, die nur mühsam in klapperndem Gang gehalten werden 
können. Schweißöfen, die nur fragwürdiges Eisen erzeugen und viel zu klein waren, Kessel und alles 
Zubehör in jämmerlichen Zustand, Gesamteindruck: eine fürchterliche Bude.“11  

Zusammen mit dem Hüttenfachmann August Joseph 
Hallbauer, dem späteren Generaldirektor der Lauchhammer 
AG, gelang es ihm den Betrieb zu modernisieren.  
In den 1880er Jahren erschwerten verschieden Staaten, wie 
die USA und Russland, durch neue Zollbestimmungen die 
Einfuhr deutscher Erzeugnisse. Das traf die auf den Export 
orientierte sächsische Wirtschaft besonders hart. Auch die 
Sächsische Maschinenfabrik hatte darunter zu leiden. Deshalb 
reiste Gustav Hartmann 1883 in den fernen Osten und nach 
Südamerika, um dort neue Geschäftsverbindungen zu 
knüpfen. Durch seinen wiederholten Aufenthalt in Russland 
war er mit den dortigen Verhältnissen vertraut und wusste, 
dass ein Bedarf an Lokomotiven vorhanden war. So entstand 
bei ihm der Plan, diese von einer deutschen Gesellschaft vor 
Ort produzieren zu lassen. Nach Überwindung einiger 
bürokratischer Hürden erfolgte am 3. Mai 1896 die Gründung 
der Russischen Maschinenfabrik Hartmann. Die Finanzierung 
übernahmen zu gleichen Teilen die Dresdner Bank und die 
Internationale Bank in St. Petersburg. Hartmann wurde zum 
Präsident der Aktiengesellschaft berufen. Das Werk wurde in 
Lugansk (Ukraine) errichtet.  
Die erforderlichen Ausrüstungen und Maschinen lieferten ausschließlich deutsche Firmen. Die 
Sächsische Maschinenfabrik und die Lauchhammer AG hatten einen besonderen Anteil daran. Die 
anfängliche Produktion umfasste Kesselbleche, kupferne Feuerbuchsen, Siederöhren und 
Lokomotivkessel, deren Abnahme durch einen Vertrag mit der Regierung gesichert war. Als nach 
einem Gesuch die russische Regierung den Kauf von 240 Lokomotiven zusagte, konnte nach dem 
Bau der erforderlichen Produktionsanlagen am 28. Mai 1900 die erste Lokomotive übergeben werden. 
Bis zum 20. Oktober 1904 wurden 600 Lokomotiven mit Tender ausgeliefert. Der russisch – 
japanische Krieg brachte weitere Aufträge.  
1902 verstarb Friedrich Alfred Krupp ohne männliche Nachkommen. In seinem Testament verfügte er 
die Umwandlung des Familienunternehmens in eine Aktiengesellschaft. Als Testamentsvollstrecker 
setzte er Ernst Theodor Haux12 und Gustav Hartmann ein. Darüber berichtete Haux wie folgt: 

                                                 
9 Haux, Ernst, Bei Krupp Bilder der Erinnerung aus 45 Jahren 1890-1935, S 68, ms, Krupp-Archiv. Haux hatte seine 
Erinnerungen im hohen Alter aufgeschrieben, möglicherweise hat bei der Beschreibung des Festmahles etwas übertrieben.  
10 Rost, Bernhard, Richard Hartmann…, S. 29. 
11 Forberger, Ursula, Ein Kind der Industriellen Revolution – Das Stahlwerk Gröba/Riesa in seinen ersten vierzig Jahren. In: 
Sächsische Heimatblätter, Dresden 45(1999)4, S. 257. 

 



 

 „Die Gründung der A.G. selbst erfolgte, nachdem alle Vorbereitungen sorgfältig getroffen waren, zum 
1. Juli 1903, da das Geschäftsjahr vom 1. Juli – 30. Juni lief. Das Aktienkapital wurde auf 160 
Millionen Mark festgesetzt. Frau Krupp, in Vertretung ihrer Tochter Bertha, brachte als Sacheinlage 
die gesamten Anlagen der Firma mit sämtlichen Aktiven und Passiven ein und erhielt die nach dem 
dafür 159 996 Aktien zu je 1000 Mark. Die weiteren vier Gründer, die nach dem Gesetz erforderlich, 
waren Gustav Hartmann, Felix v. Ende, Finanzrat Klüpfel und meine Wenigkeit.  Wir zeichneten je 
eine Aktie zu 1000 Mark, verpflichteten uns aber durch Revers, auf Verlangen diese Aktie an die 
Fabrikerbin wieder abzutreten. Nun galt es noch dem Gesetz zu genügen und ¼ des Aktienkapitals, 
als 40 Millionen bar einzuzahlen. Zu diesem Behuf fuhren einige Mitglieder des Direktoriums zur 
Reichsbankstelle Essen, wo diese 40 Millionen in sauberen Paketen von 1000 Marekscheinen 
aufgebaut waren. Die Firma pumpte sodann diese 40 Millionen auf 3 Tage von der Reichsbank und 
zahlte sie sofort als Bareinlage für die neue Gesellschaft bei der Bank ein, worauf der öffentliche Notar 
ein Protokoll auch über diesen Akt aufnahm, nachdem zuvor auf der Fabrik der eigentliche 
Gründungsakt vollzogen worden war. Somit trat die Fried. Krupp A.G. am 1. Juli 1903 ins Leben unter 
Leitung des bisherigen Direktoriums, das in seinen Funktionen von Frau Krupp bestätigt worden war. 
Der Aufsichtsrat bestand aus folgenden Herren: Kommerzienrat Gustav Hartmann aus Dresden, 
Vorsitzender; Geheimer Jusitzrat August v. Simson, Berlin, stellvertr. Vorsitzender; preußischer 
Staatsminister A: D. v. Thielen in Berlin und Bankier Ludwig Delbrück in Berlin. Später nach seiner 
Verabschiedung trat dazu noch Vizeadmiral Sack, der langjährige Chef des Waffendepartements im 
Reichsmarineamt.“13 

Gustav Hartmann war zweimal verheiratet. Die erste Ehe schloss er am 20.05.1870 mit Christiane 
Emilia Elise Wachenhusen (01.04.1850-14.06.1882). 1871 wurde ihre Tochter Elisabeth und 1880 
Margarete geboren. Ein Jahr nach dem Tod seiner Frau heiratete er deren jüngere Schwester Marie 
Wachenhusen (02.04.1853-01.07.1911). Elisabeth (1871-1942) war mit dem Maler Felix Freiherr von 
Ende (1856-1929) verheiratet. Dessen Schwester war mit Friedrich Alfred Krupp (1854- 1902) 
verheiratet. Aus der Ehe stammte die Tochter Bertha. Diese verwandtschaftlichen Beziehungen waren 
wohl ausschlaggebend, dass Gustav Hartmann mit der Bildung der Aktiengesellschaft betraut worden 
war.  
 
Aus seinem Vermögen finanzierte er die 1908 gegründete Gustav-Hartmann-Stiftung in Höhe von 30 
000 Mark „zu Gunsten bedürftiger würdiger Arbeiter der Sächsischen Maschinenfabrik“, 1909 
überwies er dem König-Albert-Museum 5 000 Mark.   
In den letzten Jahren seines Lebens litt er unter Herzbeschwerden. In einem Sanatorium in 
Ebernhausen bei München erhoffte er sich Genesung. Dort verstarb er am 20. Oktober 1910. Nach 
der am 23. Oktober in der Dresdner Villa stattgefundenen Trauerfeier, erfolgte tags darauf die 
Beisetzung im Hartmannschen Erbbegräbnis auf dem Chemnitzer Friedhof an der Reichenhainer 
Straße. 
 
Für seine Verdienste um die deutsche Industrie wurde Gustav Hartmann 1903 zum Königlich-
Sächsischen Geheimen Kommerzienrat ernannt. 1909 verlieh ihm die Technische Hochschule 
Dresden auf Antrag der Mechanischen Abteilung „In Anerkennung seiner hervorragenden  Verdienste 
um die Förderung des Maschinenbaues“ den akademischen Grad Dr.-Ing. e.h. 
In Dresden – Laubegast wurde nach ihm eine Straße und in Essen ein Platz benannt. In seiner 
Geburtstadt Chemnitz erinnert seit 1995 in der Markthalle, zu dem die Lauchhammer AG die 
gusseisernen Säulen geliefert hatte, eine Tafel mit seinem Porträt an sein Wirken.  
Auch Gustav Hartmann verkörperte einen neuen Unternehmertyp – den Managerunternehmen, der 
nicht an einen Betrieb gebunden war, der sich an mehreren Unternehmen beteiligte, der sich sowohl 
in der Industrie als auch im Bankwesen engagierte. 
 
Eugen sollte ebenfalls in der Fa. in gehobener Position tätig sein. Er besucht die Bürgerschule in 
Chemnitz, das Albertinum in Burgstädt und ein Institut in Moulhouse. 1874 verstarb er mit erst 26 
Jahren in den USA. 
Der Schwiegersohn Georg Eduard Keller wurde am 15. März 1832 als viertes von sechs Kindern in 
Mylau im Vogtland geboren. Sein Vater war Kaufmann, seine Mutter Agnes, geb. Brückner, stammte 

                                                                                                                                                         
12 Ernst Theodor Haux, 1863-1938, Jurist, arbeitete 1896-1921 bei Krupp. 
13 Haux, a. a. O., S.68. 



aus der einflußreichen und vermögenden Familie Brückner, die in Mylau eine Spinnerei und ein 
Bankhaus betrieb.  
1859, andere Quellen nennen Januar 1860 oder sogar 1849 (Chemnitzer Tageblatt, Chemnitz  37(1885)1. v. 
01.01.), was sicherlich nur ein Druckfehler war, nahm Keller die Arbeit bei Hartmann auf. Am 8. Juni 
1860 erhielt er das Bürgerrecht der Stadt Chemnitz. Die Eintragung im Bürgerbuch lautet „Ingenieur 
aus Reichenbach“. Ob er die dortige Webschule besucht hatte, konnte nicht geklärt werden, da keine 
Unterlagen mehr aus dieser Zeit existieren. Denkbar wäre es. In der Grundsteinurkunde für den 
Werkzeugmaschinenbau 1864 wird Keller als Prokurist und bevollmächtigter Geschäftsführer 
bezeichnet und 1868 nahm ihn der Schwiegervater, seit 1860 war Keller mit Cölestine verheiratet, als 
Teilhaber auf. Bei Gründung der Aktiengesellschaft 1870 wurde er einer der Direktoren. Nach dem 
Ausscheiden von Gustav Hartmann trat Eduard Keller 1881 als Generaldirektor an die Spitze des 
Unternehmens. Auch ihm wurde der für Männer in bestimmten Positionen schon nahezu obligatorisch 
Titel Kommerzienrat verliehen. Allerdings nicht vom sächsischen Königshaus sondern vom Hause 
Reuß. Mit Beginn des Jahres 1885 schied Keller als Generaldirektor der Sächsischen Maschinenfabrik 
aus und trat in den Aufsichtsrat ein, dem er bis zu seinem Tode angehörte. Den Traditionen der 
Hartmannschen Festkultur folgend, war das Ausscheiden aus der Fabrik Anlass für einen Fackelzug 
der gesamten Belegschaft von der Fabrik durch die Innenstadt zur Villa an der Kaßbergstraße. Wie 
einige andere begüterte Chemnitzer Unternehmer verließ er die Stadt, er hielt sich in Thüringen auf 
und ließ sich letztlich in Dresden nieder, wo er am 24 Januar 1898 verstarb. Seine letzte Ruhestätte 
fand er auf dem  Johannisfriedhof in Dresden-Tolkewitz. Seine Nachkommen führten den Namen 
Keller-Hartmann. 
 
Da Eduard Keller besondere Verdienste um die Siedlung Heim, die Werkssiedlung der Sächsischen 
Maschinenfabrik hatte, wurde nach ihm eine Straße benannt. Um die Erinnerung an einen Kapitalisten 
zu tilgen, wurde nach 1945 vor Keller Gottfried gesetzt. Bestrebungen nunmehr Gottfried zu streichen, 
waren bisher erfolglos.  
 
Die Ehen der anderen Töchter kamen wahrscheinlich durch Geschäftsverbindungen zustande: Für die 
Firma Feodor Zschille in Großenhain liefert Hartmann eine Dampfmaschine, die dritte die er baute, 
und wiederholt Webstühle und eine Turbine, 1847 arbeitete Anton Oswald Zschille, ein Onkel seines 
späteren Schwiegersohnes und ab 1851 Inhaber der Webstuhlfabrik Anton Zschille, als 
Maschinenbauer bei Hartmann. 1872 heiratete Richard Zschille  (1847-1903) Ida Hartmann. 
Entsprechend finanziellen Lage Richard Hartmann fiel auch die Mitgift der Töchter aus, Ida erhielt 1, 
25. Millionen Mark. Dieses Geld und das Erbe seiner Frau verwandt Zschille vorrangig zur 
Finanzierung seiner Sammlungen.  
 
Am 8. November 1863 erfolgte in der Johanniskirche die Trauung von Hugo Heyman und Magdalena 
Angelika Hartmann. Ein Jahr später verzeichnete das Chemnitzer Adressbuch erstmals die 
Baumwollspinnerei Heymann & Co. Besitzer waren: Alexander HUGO Heymann, Johann Julius Emil 
Strauß, Richard Hartmann. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass schon vorher geschäftliche Beziehungen 
Hartmann – Heymann bestanden und die Beteiligung 
Richard Hartmanns an der neuen Firma eine Form der 
Mitgift war. 
 
 
3. Resümee 
 
Wie viele andere Maschinenbauunternehmer der ersten 
Generation schaffte auch Richard Hartmann den Aufstieg 
vom Handwerksgesellen/Fabrikarbeiter zum Unternehmer 
– zum industriellen Millionär. Seinen Kindern konnte er 
eine gediegene Ausbildung ermöglichen, die Töchter 
wurden standesgemäß verheiratet. Mit dem Tod von 
Gustav Hartmann erlischt das ökonomische Engagement 
der Familie Hartmann. Das war keine Seltenheit, dass die 
Erben sich in der dritten, manchmal sogar schon in der 
zweiten Generation aus den Unternehmer zurückzogen. 
Anders als beim Adel, wo oft über viele Jahrzehnte, ja 
sogar Jahrhunderte der Offiziersstand nachweisbar ist, 
bleibt das bei den Unternehmern die Ausnahme.“ 
                                                                                                           Dr. Wolfgang Uhlmann 

 
 

* * *  



Der nächste Vortrag betraf  den historischen Hintergrund und die Begriffserklärung  
„Zur Erbgerichtsbarkeit in Sachsen“ . 
 
Reinhold Siegel aus Langenau berichtete uns in 
seinem Vortrag zu diesem gefragten Thema, 
welches auch in der von ihm mitverfassten 
Häuserchronik von Langenau angesprochen 
wird. 
 
(aus dem Vortrag:) 
„Mit der Siedlungsgeschichte und der 
Herausbildung von Dorfgemeinschaften 
entwickelten sich verschiedene Formen der 
Gerichtsbarkeit. Eine Besonderheit in Sachsen 
war die sogenannte Erbgerichtsbarkeit. Der 
Lokator bekam bei der Besiedlung in der Regel 
3 Hufen Land, neben der Pfarrhufe in der Mitte 
des zu gründenden Waldhufendorfes. 
Jeder Ort hatte seine eigene Gerichtsbarkeit  Es gab Klosterdörfer, Amtsdörfer, Ratsdörfer, 
Stadtgemeinden, Hospitaldörfer, und herrschaftliche oder Ritterguts - Dörfer. diese waren 
schriftsässig. In diesen Dörfern wurde die Patrimonialgerichtsbarkeit von 1220 - 1877 also über 657 
Jahre durch den Erbherren (Rittergutsbesitzer) ausgeübt.  
Für das Aufblühen der Gemeinden war eine wesentliche Grundlage die Ausstattung mit Rechten einer 
weitgehenden Selbstverwaltung. 
Um Streitigkeiten zu schlichten und bestimmte Ordnungsprinzipien zu kontrollieren, fungierten 
Dorfrichter oder auch Volksgericht, wie in historischen Quellen überliefert ist. 
Auch der Begriff Hegegericht ist für diese frühe Zeit typisch; er umfasst die feierliche Handlung der 
Rechtssprechung an einer umgrenzten "gehegten" Stätte, in der Gerichtsfrieden herrschte. Hier rügte 
der Hegerichter die Verfehlungen der angeklagten Dörfler. Es waren die Rügegerichtstagungen, 
Gerichtslade - 
Die Wortbedeutung des Rügens im Sinne von Anklagen und Tadeln erhielt später den Sinn des 
Bekanntmachens oder betonte einen Rechtsanspruch. Wichtig für die weitere Entwicklung des 
jeweiligen Dorfes waren die Besitzverhältnisse. Verdiente Krieger und Ritter wurden mit mehreren 
Dörfern belehnt, reich gewordene Adlige kauften sich Grund und Boden. Es entstanden Lehn-, Frei-, 
oder Erbgüter. 
Mit ihnen entwickelte sich die Patrimonialgerichtsbarkeit, die mit dem Besitz eines Gutes 
(Patrimoniums) - zumeist eines Rittergutes -verbundene Befugnis, die zur Handhabung durch eine zur 
Jurisdiction (Gerichtsbarkeit) bestellten Behörden führte. Sie war über 657 Jahre von 1220 - 1877 in 
Anwendung. 
Die Patrimonialgerichtsbarkeit entstand dadurch, dass die Landesherren die ihnen zustehende 
Gerichtsbarkeit im Mittelalter vielfach an Städte und auch an einzelne Gutsherren, Stifter, Klöster und 
andere verliehen. Dadurch bildeten sich den landesherrlichen Gerichten gleichgestellte unterste 
Instanzen aus. 
In dieser Art von Gerichtsbarkeit sind die obere und niedere Gerichtsbarkeit enthalten. Im Verlaufe des 
15. Jahrhunderts wurden reiche Erbbauerngüter von dem Grundbesitzer (Rittergutsbesitzer) mit der 
niederen Gerichtsbarkeit beliehen. Es war dann auch üblich, dass Bauern (Ortsrichter) bei den 
jeweiligen Erb-, Lehn- und Gerichtsherren nachsuchten, ihr Bauerngut zum Erbgericht zu erheben. 
Dafür zahlten sie dann einen entsprechenden Obulus. Die ländliche Eigentums- und Sozialhierarchie 
reichte im Mittelalter vom gewöhnlichen Bauernhof über Güter wie Lehn- oder Erbgerichte, Freigüter, 
Klostergüter und Rittergüter bis hin zu königlichen Domänen. 
 
Der Begriff "Erbgericht" beschreibt die Form eines ländlichen Wirtschaftshofes, dessen Besitzer die 
Ausübung der niederen Gerichtsbarkeit übertragen bekommen hatte. Erbgerichtshöfe waren nach den 
Rittergütern die stattlichsten Gehöfte in den Dörfern. Manche übertrafen an Wert auch letztere. Zu den 
Erbgerichtshöfen gehörten neben Beihöfen auch Gastschenken, Brauereien, Bleichen, Mühlen, 
Kalkbrennereien, Torfstechereien und Steinbrüche. Ferner waren mit dem Erbgericht in den meisten 
Fällen die Schankgerechtigkeit bis 1840 sowie die Befugnis verbunden, eine Fleischbank zu halten. 
Auch Beherbergungsrechte gehörten zu den Privilegien der Erbgerichtshöfe, also Rechte, wie sie in 
den Städten in bestimmten Zünften den Bürgern verbrieft waren. Auch das Recht Salz zu verkaufen 
war ein Privileg des Erbrichters. Die Gerichtslade, sie hatte die gleiche Bedeutung wie die 
Innungsladen der Handwerkerzünfte in den Städten für jährlich stattfindenden Rügegerichstagungen 
war im Erbgericht stationiert.  
Der Erbgerichtsbesitzer war somit "der einzige Bauer mit Privilegien eines städtischen Bürgers im 
Dorfe". In einigen Fällen wurde ihm auch der Betrieb eines Schuhladens oder einer Schmiede 
gestattet. 



Alle diese Befugnisse wurden allerdings nicht an die Person des Besitzers verliehen, sondern sie 
waren and das Grundstück gebunden. Es handelte sich bei dieser Form um die so genannte 
Realgerechtigkeit, die lange Zeit unangetastet blieb, auch wenn der Eigentümer durch Erbgang 
wechselte. Ging das Grundstück durch Verkauf in andere Hände über, mussten die Vorrechte durch 
Grundherrn erneut bestätigt werden. 
Die Gerichtsbarkeit war schon früh geregelt und festgeschrieben. Im Codex Augustus von 1500 und 
1505 ist genau aufgeschrieben worden, welche Fällt vom Erbgericht verurteilt werden durften. So ist 
zum Beispiel zu lesen: "In Sachsen kann ein Richter, so nur Erbgerichte besitzet, nicht über 8 Tage 
Gefängnis auferlegen. Doch in Geld strafen kann er bis auf vier Neue Schocke gehen. Ein Diebstahl, 
so über 4 Groschen beträgt, wird schon für einen Obergerichts Fall gehalten." * 
Es wurde also genau unterschieden, welche Fälle vor das Erbgericht und welche vor das Obergericht 
gehörten. 
So wurde zwischen "hohen Brüchen" und kleineren oder geringeren Fällen unterschieden. Zu ersteren 
zählten laut Codex beispielsweise "… Mord, Zetergeschrey, als ob einer den andern ermorden, oder 
ein Weib, oder eine Magd nothzögenwolte; … stossen, treten oder werfen, davon ein Mensch Stirbet, 
oder gelähmet wird; … Fried-Brechen, Thüren  oder Fenster, freventlicherweise beschädigen, oder 
ausschlagen und werffen; ob jemandes Hohe und befreyte Personen, als: die Obrigkeit oder Personen 
die im Regiment sind, schulte und injurierte …² 
Die Brüche und Misshandlungen waren vor dem Obergericht zu verhandeln und durch dieses zu 
strafen. 
Zu den kleineren oder "geringen" Fällen, die vom Erbgericht behandelt werden mussten, gehörten 
beispielsweise folgende: "… Haarraufen, Schläge, die nicht tödtlich sind, noch Lähmnde bringen, 
daraus auch keine Wunde wird, als: braun und Blau, schlechte Lügen-Straffe, schlechte Wort, die 
ausserhalb hohen und befreyten Personen und Orten geschehen, unzüchtig, mutenwillig Geschrey, 
Messerzüge, wann niemands dadurch beschädigt wird… "  Weiterhin waren die Erbrichter verpflichtet, 
über die Kleiderordnung zu wachen. Sie waren auch für das Almosen-Sammeln für die Ärmsten im Ort 
und für die Verwaltung der Brandkasse zuständig. 
Fast 400 Jahre lang waren die Gesetze in ihrer ursprünglichen Form wirksam. Es war aber durchaus 
nicht überall so, dass zuerst ein Rittergut im Dorf entstand und dadurch ein Erbgericht gebildet wurde. 
Es gab auch Orte, in denen das Erbgericht vor der Entstehung herrschaftlicher Güter existierte. Z.B. 
Kleinhartmannsdorf 
Nach der Dorfverfassung war es üblich, dass im Erbgerichtsgut zunächst alle Klagen zu Gehör 
gebracht werden mussten. Oft fanden sich die streitenden Parteien dort auch zur Abschließung eines 
Handels ein, denn Kauf und Verkauf von Vieh und Land zum Beispiel konnten nur mit Einwilligung des 
Erbrichters vonstatten gehen. 
Das Erbgerichtsgut war quasi der Herzpunkt des Dorfes. Das wurde auch in der Nummerierung der 
dörflichen Anwesen deutlich: Das Gehöft, in dem sich das Erbgericht befand, führte größtenteils die 
Hausnummer 1. 
Auch zu geselligen Mittelpunkten des Ortes entwickelten sich die Erbgerichte. Das der Richter das 
Schankrecht inne hatte, wurde hier nach erfolgter Rechtssprechung meist tüchtig gebechert … Es war 
auch zur Pflicht gemacht worden, durchreisenden Personen Quartiert zu geben, so dass hier auf diese 
Weise auch ein wichtiger Kommunikationspunkt entstand: Informationen und Nachrichten konnten von 
Gästen eingebracht und ebenso auch weiter getragen werden. Auf diese Weise entstanden schon 
relativ früh die ersten Gerichtsgasthöfe, meistens ließen die Erbrichter diese an der Dorfstraße 
erbauen und setzten zum Betreiben der Herbergen Pächter ein. 
Kurioserweise war das Erbgerichtsanwesen oft gleichzeitig auch das Dorfgefängnis. 
 
Im Jahre 1839 wurden durch die Einführung der Landgemeindeordnung die Erbrichter aller ihrer 
Rechte und Pflichten enthoben. An ihrer Stelle traten Bürgermeister und Gemeindevorstände. Später 
gab es Friedensrichter in den Orten. 
Es dauerte noch einmal rund 100 Jahre, bis in sächsischen Gemeinden alle Privilegien ehemaliger 
Erbrichter aufgehoben oder abgelöst waren. Die Eigentümer der Erbgerichtshöfe genossen nach bis 
zum Ende des 2. Weltkrieges ihr überliefertes Ansehen und ließen sich gern - wie überliefert ist - als 
Erbrichter ansprechen, obwohl der Titel schon lange gegenstandslos geworden war. 
 
* Landes Ordn. Vom Jahr 1550 lit. was im Ober sc. Ausschreiben Churfürst Augusts vom Jahre 1555 
im Cod. Aug. Tom 1 p. 49 
 

Begriffe Zur Erbgerichtsbarkeit 

Lehnrecht: der Grundbesitz bleib Eigentum der Herrschaft, wie diese selbst in der Lehngewalt des 
Landesfürsten; die Belehnten waren Pächter des Grund und Bodens, aber Eigentümer der darauf 
errichteten Gebäude, um deren Bau und Erhaltung sich die Herrschaft nicht kümmerte. 
Der Pachtzins für Grund und Boden bestand in der ältesten Zeit ausschließlich in Naturalleistungen, in 
Frondiensten, das heißt Herrendiensten, denn diese Leistungen konnte der Herrschaftliche 



Grundbesitzer nicht entbehren. Die Bauern mussten Pacht und Steuern abarbeiten und mit einem Teil 
ihrer Ernte bezahlen. In den Klosterdörfen, Stadtgemeinden,  Amts und Ratsdörfern sowie 
Hospitaldörfer mussten die Leistungen und Abgaben für jeweilige Institution erbracht werden. 
Zusätzlich mussten noch Abgaben und Leistungen für die jeweilige Kirchgemeinde erbracht werden. 
Das alte Lehnrecht durchdrang alle Schichten des Volkes bis hinauf zu seinen Fürsten und Herren.  
Vererben und verkaufen konnte der Bauer sein Eigentum, ohne dass die Herrschaft auch nur einen 
Teil des bisher dazugehörigen Bodens wegnehmen durfte. 
Bei offensichtlicher, schwerer Verletzung der Lehnpflichten war es möglich, die Bauern von Haus und 
Hof zu jagen oder das ihnen übertragene Amt wegzunehmen. 
Das Hörigkeitsverhältnis der Häusler (Gärtner) und Hausgenossen, also der Nichtbauern, war das 
eines Fronsklaven der Herrschaft, sie waren so gut wie rechtlos. 
Der Hauptunterschied zwischen beiden sozialen Schichten, den Bauern und Häuslern, bestand einmal 
darin, dass die ersteren ihre Frondienste je nach Größe des Hofes nicht persönlich abzuleisten 
brauchten; und zweitens darin, dass ihre Dienste "gemessene" oder "gesetzte" waren. Das heißt, sie 
hatten eine gewisse Anzahl von Tagen (z.B. drei Tage Gras hauen) oder eine gewisse Anzahl Fuhren 
zu leisten. Häusler hatten hingegen "unangemessene" Dienste zu leisten und waren im Grunde nichts 
anderes als herrschaftliche Dienstboten.“ 
 

 
* * * 

 
 
 
Nachdem wir uns im „Wettiner Hof“ bestens gestärkt und schnell ein Foto geschossen hatten, ging es 
an diesem schönen Samstagnachmittag zu Fuß auf Besichtigungstour in das historische Glauchau. 
 
 

 
 
 
 
Durch sachkundige Erläuterungen von Frau Alexandra Thümmler, Herrn Conrad Baumgartl und einem 
Mitarbeiter vom Museum und Kunstsammlung Schloss Hinterglauchau wurden uns die Schätze dieses 
historisch hochinteressanten Bauensembles vorgestellt. Danach besichtigten etliche Interessenten 
noch die Kirche St. Georgen und weitere Glauchauer Sehenswürdigkeiten. 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  

  

 

 



Auch eine gemütliche Kaffeepause in der warmen Herbstsonne vor dem „Wettiner Hof“ gehörte zu 
diesem Tag. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für 18.00 Uhr war erneut ein Tagesordnungspunkt angekündigt, auf den auch die regionale Presse 
hingewiesen hatte: „Familienforschung – Wie geht das?“   Wieder waren etwa 20 Personen 
gekommen, um nach Forschungsmöglichkeiten, Archivbeständen, genealogischen Vereinen zu fragen 
oder auch, wie und wo man alter Schriften lesen lernen kann.  
 
In einer gemütlichen Runde beendeten wir diesen schönen Tag. 
 
 

* * * 
 
 

Mit einem besonderen Höhepunkt begann der letzte Tag unseres Jahrestreffens, 
Sonntag, 13.09.2010.  Punkt 9.00 Uhr marschierten die Musketiere der „Gräflich 
Schönburgischen Schloßcompagnie“ in den Tagungsraum ein. Sie entführten uns in 
die Zeit des 18. Jahrhunderts und man konnte einen kleinen Teil der 
Entstehungsgeschichte und des Wirkens dieses Vereins erleben. Die 
Schloßcompagnie entstand nach 
historischem Vorbild. Graf Albert 
Christian Ernst von Schönburg hatte 
seine Garde nach preußischem 

Muster uniformiert, und zwar fast genauso, wie das 
preußische Regiment „Markgraf Karl“, in dem er 14 
Jahre, zuletzt als Oberstleutnant, gedient hatte. 
Gemeinsam mit der „Höfischen Gesellschaft“, dem 
„Tambour-Corps“ und den „Schlosskindern“ 
(Kindertanzgruppe) gehört der Verein zum festen 
Bestandteil der historischen Darstellung und des 
kulturellen Lebens in der Stadt Glauchau und darüber 
hinaus. 
 
 

* * * 
 

Über eine bedeutende Persönlichkeit im Mülsengrund „Magister Gottlob August Werner“ , 
berichtete uns Herr Günther Leistner aus Mülsen OT St. Niclas. Mag. Werner, geboren am 13.02.1705 
in Leipzig, wirkte 1738 zuerst ein viertel Jahr lang als Substitut (Stellvertreter) des damaligen Pfarrers 
Magister Gruner, danach von 1739 bis 1757 als Diakonus, und von 1758 bis zu seinem Tod als 
Pfarrer der Orte Mülsen St. Niclas und Mülsen St. Jacob. Er starb am 14.02.1776.  Magister Werner 
verfasste zahlreiche Schriften und chronikalische Aufzeichnungen. Ausführliche Erläuterungen dazu 
veröffentlichte der Referent in dem 2006 erschienenen Heft „Magister Gottlob August Werner, eine 
bedeutende Persönlichkeit im Mülsengrund“, aus Anlass dessen 300. Geburtstages.  
 

* * * 

  



„Aus der Familienforschung der Familie GENTSCH“, lautete der nächste Vortrag unseres AK-
Mitgliedes Holger Gentsch aus Glauchau, Stadtteil Niederlungwitz. 
 
(aus dem Vortrag:) 
„Bei meiner Familienforschung der Familie GENTSCH, ist es mein Anliegen, nicht nur die Herkunft 
und den Ursprung der Familie zu ermitteln, sondern ich bin im Laufe meiner Ermittlungen dazu 
übergegangen, die Verbreitung und den Aufenthalt heute noch lebender Nachkommen zu erfahren. 
Einfacher gesagt, männliche Nachkommen, da diese den Namen Gentsch tragen. Die Schreibweise 
des Namens erfolgte meist in 3 verschiedenen Formen: GENSCH – GENTSCH – GENTZSCH. 
 
Der Familienname GENTSCH gehört zur Gruppe der Patronymika, der auf den Rufnamen des Vaters 
zurückgehenden Familiennamen. Er ist als mundartlich geprägte Kurzform zum bibl. Rufnamen 
JOHANNES zu erklären. Die zugrunde liegende Form ist der Kurzname JENTSCH, welcher 
slavischen, deutschen oder slavisch-deutschen Ursprung sein kann, da zu einer Basis JEN-
(=JOHANNES) sowohl Bildungen mit den slavischen Suffixen –c, -cs, -s, als auch mit dem 
altdeutschen Suffix -z-, (im Ostmitteldeutschen „verzischt“ zu (t)sch, -tzsch) möglich sind. In 
Einzelfällen (und auch nur im sächsischen Raum) kann der Name GENTSCH auf das Mundartwort  
„GÄN(T)SCH- Gänserich“ zurückgehen und sich damit entweder auf das einer Gans zugesprochene 
Aussehen oder Wesen beziehen, oder als Berufsname den Gänsehirten meinen. Unter  GENTSCH 
gab es im Jahre 2007-569 Telephoneinträge in Deutschland. Er zählt damit zu den normal häufigen 
Namen. 
 
Meine Familienforschung begann im Jahre 2003. Zuerst mit der Zusammenstellung der Familien von 
Vater und Mutter. Durch einen sogenannten Arierpass fand sich rasch Verbindung nach Gößnitz. 
Aufgrund zahlreicher Einträge bei ancestry.com (Mormonen) von GENTSCH welche in Gößnitz lebten, 
gelang es mir sehr schnell eine Zusammenfassung der bestehenden Familienverhältnisse zu 
erstellen. Meine ersten KB die ich einsehen konnte, waren die KB von Windischleuba. Gleichzeitig 
fanden meine ersten Besuche im Staatsarchiv in Altenburg statt, welche im Laufe der Jahre immer 
regelmäßiger werden sollten. 
Zusätzlich erhielt ich die Möglichkeit, auch im Pfarramt von Gößnitz in die KB der Stadt einzusehen 
und mich mit dem Aufenthalt der Familie GENTSCH vertraut zu machen. Ein Höhepunkt meiner 
Forschung war der Fund von Stammbäumen meiner Familie aus dem Jahre 1937 welche sich im 
Pfarramt befanden.  
Als Nächstes fand ich erste Verbindungen zu heute lebenden Nachkommen. Dazu zählte z.B. das 
eine behandelnde Ärztin meiner Schwester welche bei Nürnberg lebt, sich als Ehefrau eines 
GENTSCH - Nachkommen entpuppte. Weiter fand ich heraus, das meine Kinder mit GENTSCH - 
Nachfahren in die selbe Schule gingen und im selben Ort wie wir wohnten. Neuste Erkenntnisse sind 
Nachkommen der letzten in Gößnitz lebenden GENTSCH, welche heute im Raum Borna - 
Neukieritzsch leben, und deren Anzahl sich immerhin auf 52 erstellte Familienbögen erstreckt. 
Da sich durch die Verbreitung der Familie die Forschung mitunter immer zeitaufwendiger und 
intensiver erweist, ist nach meinem Erachten noch Arbeit für viele Jahre vorhanden. 
 
Ich möchte nun auf genauere Forschungsdaten Bezug nehmen. Dabei will ich mich an meine eigene 
Stammlinie halten, um den Rahmen meines Vortrages nicht zu sprengen. Ich unterteile dazu die 
Geschichte der Familie GENTSCH in mehrere Zeiträume. 
 
Der  1.Zeitraum Pähnitz  umfasst 4 Generationen.  
Da die KB von Windischleuba erst um 1627 beginnen, müssen noch weitere Quellen genutzt werden 
um evtl. weitergehende Familieverbindungen zu klären. Im Seelenregister von 1580 werden z.B. in 
Pehnitz folgende Namen erwähnt: 
Franz Gentzsch sein Weib item 2 Kinder, nämlich 1 Sohn, 1Tochter  item 1Magd 
Paul Gentzsch sein Weib item 1 Knecht, 1 Magd und 1 Hausgenosse mit seinem Weib 
Und Grünert Seite 28, führt u.a. als sächs. historische Personennamenbelegung für Windischleuba 
bereits 1455 den Name GENTZSCH, ebenso bei I. Naumann Seite 52 im gleichen Gebiet. 
Der älteste bisher nachgewiesene Vorfahr hieß Paul GENTZSCH (1592-1654). Er wurde um  
1592 geboren, war fürstl. Sächs. Püscher im Deutzchen Holz und lebte in Pähnitz bei Windischleuba, 
Altenburger Land. Er war 4mal verheiratet. Im gleichen Zeitraum lebten dort ein weiterer Paul, welcher 
jedoch bei Beginn der KB - führung schon verstorben war, sowie ein Andreas GENTZSCH.  
Als einziger Sohn von Paul GENTZSCH folgte Andreas GENTZSCH (1630-1665), der laut 
Grundbucheintrag das Handfrohngut seines Vaters übernahm, und an seinen ältesten Sohn Peter 
(1656-1736) weitergab.  
Der zweite Sohn von Andreas GENTZSCH, hieß wieder Paul GENTZSCH und lebte von 1658 – 1723 
in Pähnitz. Er zeugte 11 Kinder von denen nur 2 schon zeitig starben. 
2 Söhne mit Namen Peter und Andreas heirateten und lebten dann in Gößnitz. Während die Familie 
des Peter GENTZSCH (1683-1743) stets nur mit einem männlichen Nachkommen weiterlebte und 



schließlich aus Gößnitz verschwand, bildete sich aus den Nachkommen des Andreas GENTZSCH 
eine große Familie. 
 
Hier beginnt der 2.Zeitraum Gößnitz , er umfasst 5 Generationen. 
Obwohl es mir bisher nicht gelungen ist, eine Eheschließung zu finden, gibt es mehrere Punkte die 
darauf hindeuten, das es sich bei dem genannten Andreas um den Sohn des Paul GENTZSCH aus 
Pähnitz handeln muss. 
1.Die Altersangabe im KB stimmt genau mit dem Geburtstag überein.  
2.Im deut. Geschlechterbuch S.287 finden sich im Stammbaum der Familie Köhler alle Generationen 
bis 1592.  
3.In einer Erblassungsurkunde von 1723 finden sich alle Geschwister wieder, obwohl im KB 
unterschiedliche Mütter angegeben sind. 
Von Beruf ist Andreas GENT(Z)SCH (1691-1763) Zimmermann. Er taucht 1717 in der Stuhlordnung 
der Kirche Gößnitz und durch Hauskauf, auch im Grundbuch auf. 
1733 wird er mit Weib und 2 Söhnen im Seelenregister angeführt und die erste Erwähnung in der 
Chronik von Gößnitz betrifft die Bürgerschaft der Stadt 1736. 
Andreas GENTZSCH hat nur zwei Söhne. Die Linie des jüngeren Sohn, ebenfalls  
Andreas GENTSCH (1725-1798) genannt, findet sich wieder bei der bereits oben erwähnten Ärztin. 
Der ältere Sohn Christoph GENTSCH (1720-1782), geboren 1720, war Rats- und 
Gerichtszimmermeister.1744 erwirbt er ein Haus von seinem Vater, welches 1779 in der Grundlage 
der Stadt Gößnitz mit dem Dorf Kauritz  erwähnt ist. 
Von den elf Kindern aus 2 Ehen führen drei Söhne den Namen weiter. Alle wie der Vater Zimmermann 
bzw. –gesellen.  
Nachkommen des ältesten Sohnes Johann Christoph GENTSCH (1757-1829),  wanderten später 
nach den USA aus. Leider konnte ich bisher noch keinen Kontakt zu lebenden Nachfahren herstellen.  
Die Spuren der Nachkommen des zweiten Sohnes Johann Georg GENTSCH (1760-1836) enden 
derzeit in Altenburg, Meerane, bzw. als weiße Flecken. 
Das letzte Kind und jüngster Sohn Johann Michael GENTSCH (1764-1819) hatte 12 Kinder. Zwei 
seiner Söhne wanderten nach Salzwedel aus. Ihre Spur führt dort derzeit bis ins Jahr 1873 und 1875.  
 
Betrachten wir das dritte Kind und 2.Sohn welcher ebenfalls den Namen Johann Michael GENTSCH 
(1793-1865) erhielt. Von Beruf Handarbeiter hatte er 12 Kinder aus zwei Ehen. Erwähnenswert ist, 
das seine Ehefrauen Schwestern waren. 
Während sich die Nachfahren des jüngsten Sohnes Gottfried GENTSCH (1829-1886), welche die 
oben erwähnten  Familientafeln im Raum Neukieritzsch betreffen, als letzte GENTSCH in Gößnitz 
aufhielten, verließ der älteste Sohn und 1.Kind von Johann Michael GENTSCH, Christian Friedrich 
August GENTSCH (1819-1897), Gößnitz in Richtung Höckendorf. Seine Nachkommen wanderten 
weiter nach Glauchau. Und trafen sich schließlich wieder als Schulkinder der selben Mittelschule in 
St.Egidien. 
 
Hier beginnt der 3.Zeitraum – Niederlungwitz . 
Er umfasst 5 Generationen. Beginnend mit dem 9. Kind und jüngsten Sohn von Friedrich August. Er 
hieß Hermann Julius GENTSCH (1860-1929) und war von Beruf Schmied. Im Jahre …………..erwarb 
er die Schmiede in Niederlungwitz bei Glauchau mit Grund und Boden.  
Für die nächsten beiden Generationen wurde sie von seinem Sohn Max Louis GENTSCH (1888-1959) 
und seinem Enkel Hans GENTSCH (1932) im gleichen Beruf betrieben. Heute leben mit meinem 
Vater, mir und meinen Kindern noch 3 Generationen im selben Ort. 
 
Neben den schon erwähnten Bewegungen verschiedener Mitglieder der Familie GENTSCH, 
wanderten u.a.1863 und 1857 2 Mitglieder der Familie ins damalige Königreich Sachsen, genauer 
nach Crimmitschau aus. Nach 1900 führen unterschiedliche Spuren nach Leipzig, Frankenberg, 
Chemnitz, Plauen, Gera und Zeitz. Es gibt mit großer Wahrscheinlichkeit auch mindestens eine 
uneheliche Linie, welche dennoch den Namen GENTSCH trägt und auf den letzten Johann Michael 
GENTSCH zurückführt. 
 
Auch wenn noch nicht alle Spuren gefunden wurden, und vor allem auch aus dem 1.Zeitraum noch 
Ergebnisse zu erwarten sind, so kann man sagen, das sich die Verbreitung der Familie GENTSCH 
nach meinem derzeitigen Wissen, heute von Ost nach West und von Nord nach Süd über ganz 
Deutschland erstreckt.“ 
 

* * *  
 
 
 



Der letzte Vortrag des Treffens befasste sich mit den Forschungsmöglichkeiten  im „Kreisarchiv des 
Landkreises Zwickau“ .  Frau Kristin Birnstein berichtete 
dazu: 
 
(aus dem Vortrag:) 
1. Allgemeines zum Kreisarchiv, seiner Zuständigkei t 
und zu Nutzungsmöglichkeiten 
 
Im Landratsamt Zwickau vereint das Sachgebiet Archiv die 
Zuständigkeit für das Kreisarchiv, das Verwaltungsarchiv 
und die Verantwortung für die Schriftgutverwaltung des 
Landratsamtes. 
Das Kreisarchiv Zwickau entstand mit der Kreisreform vom 
01. August 2008 aus den bisherigen Kreisarchiven des Landkreises Chemnitzer Land (frühere 
Landkreise Chemnitz Land, Glauchau und Hohenstein-Ernstthal) und des Landkreises Zwickauer 
Land (frühere Landkreise Werdau und Zwickau). Sachgebietsleiterin ist Frau Hänel, die Leiterin des 
Kreisarchivs im alten Landkreis Zwickauer Land. 
Personell ist das Sachgebiet relativ gut ausgestattet, zum Team gehören mehrere Diplomarchivare 
und Fachkräfte im mittleren Dienst. 
Die räumliche Unterbringung und technische Ausstattung entspricht weitgehend den gesetzlichen 
Bedingungen. Das Archiv verfügt u. a. über moderne Regalanlagen, Klimaanlagen zur Einhaltung 
konstanter Temperatur- und Luftfeuchtewerte, Brandschutztechnik sowie die Nutzung moderner 
Computertechnik. 
Im Kreisarchiv findet die Archivsoftware „AUGIAS“ Anwendung. Inzwischen konnten darin mehr als 
320.000 Datensätze erfasst werden. Nach Schätzungen sind mindestens noch einmal die gleiche 
Anzahl von Daten bisher nur auf traditionelle Weise in Findlisten oder Findkarteien erfasst. In 
geringerem Umfang konnten bisher auch einige Bestände oder Bestandsteile überhaupt noch nicht 
verzeichnet werden. Nicht verzeichnete Bestände werden allerdings auch von Archivaren als sehr 
ungünstig empfunden, können sie doch in der Regel nicht oder nur mit erheblichen Einschränkungen 
der Nutzung zur Verfügung gestellt werden. 
 
Das Kreisarchiv befindet sich in 2 Dienststellen, da die bestehenden Räumlichkeiten nach der 
Kreisreform weiter genutzt werden. Der Dienstort Werdau, der weiterhin für das Territorium des 
ehemaligen Landkreises Zwickauer Land zuständig ist, befindet sich in der Königswalder Straße 18 
(Verwaltungszentrum) und der Dienstort Glauchau, zuständig für den ehemaligen Landkreis 
Chemnitzer Land, befindet sich in der Heinrich-Heine-Straße 7 in der Nähe des Landratsamtes 
Gerhart-Hauptmann Weg 1 und 2. Diese Standorttrennung führt gelegentlich aufgrund der Postwege 
zu Verzögerungen, die sich auch auf Benutzeranliegen auswirken können. 
 
Verwiesen sei hier auch auf andere Archive und Partner mit genealogischen Quellen zu unserem 
Landkreis. Das Staatsarchiv Leipzig mit seiner Genealogischen Abteilung dürfte den meisten 
Anwesenden geläufig sein, wie auch kirchliche Archive. 
Im Staatsarchiv in Chemnitz befinden sich für unser Territorium die Grundherrschaftsakten, 
Unterlagen der Amtshauptmannschaften, Gerichts- und Finanzverwaltung und von Betrieben. Bitte 
beachten Sie auch die in thüringischen Landesarchiven wie auch Kommunalarchiven vorhandenen 
Quellen zur Familienforschung aufgrund der Grenze zum Freistaat Thüringen. Erwähnenswert sind die 
z. B. die Türkensteuerregister der Stadt Werdau, die im Landesarchiv Weimar liegen. 
Genannt werden müssen auch die unserer Archivbestände ergänzenden Quellen in Bibliotheken, so 
in wissenschaftlichen wie z.B. die Ratschulbibliothek in Zwickau oder auch die die von Vereinen 
getragenen wie die Genealogiebibliothek in Werdau Bibliothek, die im genealogischen Bereich über 
verschiedene Quellen und Ausarbeitungen verfügen. 
Im Landkreis vorhandene Museen, allen voran das Deutsche Landwirtschaftsmuseum, beinhalten 
neben den historischen Quellen auch zahlreiche Ansatzpunkte für den Familienforscher. 
Beide Standorte verwahren Archivgut in Form von historischen Quellen zur Ortsgeschichte des 
Kreises Zwickau, der sich nach der Kreisreform 2008 jetzt von Crinitzberg bis Niederfrohna und 
Crimmitschau bis Oberlungwitz erstreckt. 
 
Derzeit ist die Internetpräsenz des Kreisarchivs im Nachgang zur Kreis- und Verwaltungsreform noch 
nicht zufrieden stellend. Zur Verbesserung der Information potenzieller Nutzer wird die Internetpräsenz 
schrittweise ausgebaut und gibt dann Informationen über nutzbare Bestände. 
 
Verständlich wird das vielleicht unter dem Blickpunkt der archivischen Verwaltung von über 800 
Beständen, zu denen z.B. die Stadtbestände von Glauchau, Hartenstein, Meerane, Oberlungwitz und 
Waldenburg gehören. 
 



Die Stadtverwaltungen Crimmitschau, Hohenstein-Ernstthal, Lichtenstein und Limbach-Oberfrohna, 
Werdau, Kirchberg, Wildenfels, Wilkau-Haßlau und Zwickau führen eigene Stadtarchive und 
verwahren ihr Archivgut in eigener Zuständigkeit. 
 
Die Archivstandorte Glauchau und Werdau haben einheitliche Öffnungszeiten, dienstags 9-12 und 13-
18 Uhr sowie donnerstags 9-12 und 13-15 Uhr. An diesen Tagen kann die Benutzung des Archivgutes 
durch die Öffentlichkeit erfolgen. Um eine optimale Vorbereitung der Nutzung zu ermöglichen, ist eine 
vorherige Anmeldung unter Nennung des Themas erforderlich. Die genauen Nutzungsmodalitäten 
sind in der geltenden Archivsatzung und in der Archivgebührensatzung nachzulesen bzw. beim 
Archivpersonal zu erfragen. Gegenwärtig haben noch die Satzungen der beiden Altkreise Gültigkeit. 
Diese werden in absehbarer Zeit zu einer gemeinsamen Archivsatzung und Gebührensatzung 
überarbeitet und den Gegebenheiten im neuen Landkreis angepasst. 
Bis zu diesem Zeitpunkt gelten an den Archivstandorten auch z.T. noch unterschiedliche 
Gebührensätze für private Nutzungen. An beiden Standorten fällt die einheitliche Gebühr in Höhe von 
5,00 € für eine Tagesnutzung an.  
Das Kreisarchiv hat vorrangig zum Schutz der Akten, aber z.B. auch aus Gründen des Datenschutzes 
die Befugnis festzulegen, in welcher Form Reproduktionen erstellt werden. Die Nutzung privater 
Reproduktionstechnik wie Fotoapparate oder Scanner bedarf demnach einer Genehmigung und ist an 
beiden Standorten gebührenpflichtig. Für die Nutzung institutionseigener Technik z. B. Scanner oder 
Fotoapparat wird ebenfalls eine Gebühr berechnet. 
Digitalisierte Dokumente können als Ausdruck bis DIN A3, auf Datenträger und durch Versendung zur 
Verfügung gestellt werden. In Ergänzung der guten Scannerausstattung in Glauchau wird für den 
Standort Werdau im Rahmen der Haushaltsmittel ebenfalls eine Ausrüstung mit einem 
leistungsfähigeren Scanner vorbereitet. Zwischen den Archivstandorten erfolgt ggf. zur Anfertigung 
der Reproduktionen die für den Nutzer erforderliche Abstimmung. 
 
2. Datenschutz und Schutz des Archivgutes 
 
Ein Teil der archivischen Quellen, darunter oft die personengeschichtlichen, fallen noch unter 
allgemeine oder personenbezogene Sperr- bzw. Schutzfristen. Aus der Archivgesetzgebung 
resultierende Sperrfristen erlauben es nur, vor dem 3. Oktober 1990 entstandene Akten einzusehen. 
Alles danach entstandene Archivgut unterliegt einer 30-jährigen Sperrfrist. Das nach dem 3. Oktober 
1990 entstandene Archivgut kann also frühestens ab 2021 eingesehen werden. Ausnahmen gibt es 
nur, wenn ein öffentliches Interesse vorliegt. Personenbezogenes Archivgut darf erst 10 Jahre nach 
dem Tod des Betroffenen durch Dritte benutzt werden. Ist das Todesdatum nicht feststellbar, gelten 
100 Jahre nach seiner Geburt. Dies gilt nicht, wenn der Betroffene einer Nutzung durch Dritte 
zugestimmt hat. Schutzwürdige Belange des Betroffenen dürfen nicht beeinträchtigt werden. Eine 
weitere Ausnahme besteht in der Nutzung von Unterlagen, die zu Personen erfolgt, welche ein 
öffentliches Amt bekleidet haben bzw. in einem solchen ein Beschäftigungsverhältnis hatten. 
 
Gemäß Sächsischem Archivgesetz dürfen Quellen, deren Erhaltungszustand gefährdet ist, nicht zur 
Benutzung zur Verfügung gestellt werden. Dabei handelt es sich im Kreisarchiv Zwickau v. a. um 
Zeitungsbestände und Einwohnerverzeichnisse sowie um Einzelakten. Teilweise kann für geschädigte 
Originale die Bereitstellung von digitalisierten oder verfilmten Ersatzquellen erfolgen. Bei Bedarf gibt 
das Archivpersonal über die Einschränkungen Auskunft und trifft Einzelfallentscheidungen im 
gesetzlichen Rahmen. 
 
3. Personengeschichtliche Forschungsmöglichkeiten 
 
Das Kreisarchiv Zwickau bietet einer vielfältigen Nutzerklientel, darunter insbesondere den 
Genealogen, Erbenermittlern oder privaten Familienforschern reichhaltige Forschungsmöglichkeiten. 
Im Wesentlichen kommen dafür kommunale Originalquellen aus dem 19. und 20. Jahrhundert, in 
Einzelfällen auch aus dem 16. bis 18. Jahrhundert in Frage. Dabei kann flächenmäßig ein Großteil des 
Territoriums des heutigen Landkreises Zwickau mit Quellen abgedeckt werden. Das Kreisarchiv 
verfügt über Gemeindeakten fast aller Gemeinden des Landkreises und über mehrere historische 
Archivgutbestände von Städten. Allein aus dem Zeitraum vor 1945 existieren rund 150 
Archivgutbestände kommunaler Provenienz. 
Quellen zur Personengeschichte in den Stadtbeständen reichen in der Regel zeitlich etwas weiter 
zurück als die Überlieferung aus Gemeinden. Eine relativ geschlossene Überlieferung 
personengeschichtlicher Daten in Gemeindebeständen beginnt meist um die Mitte des 19. 
Jahrhunderts. In den Gemeindebeständen existieren oft Einwohnerverzeichnisse oder 
Meldeunterlagen, die teilweise vor 1900 beginnen, deren Hauptüberlieferung aber im 20. Jahrhundert 
liegt. Diese beinhalten, teilweise getrennt von den normalen Unterlagen, auch Unterlagen zum 
Gesinde und zu Ausländern (oftmals Saisonarbeitskräfte) bzw. in der Zeit des Dritten Reiches zu 
Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen. Weiterhin verfügt das Kreisarchiv in seinen Beständen über 



Heimat- und Verhaltensscheine, Schulverzeichnisse sowie Vereinsverzeichnisse. Hervorragend sind 
z. B. im Stadtbestand Hartenstein die Quellen zum Vereinswesen, die auch genealogische 
Ansatzpunkte bieten. 
 
Die Bestände der Räte der Kreise und Landratsämter enthalten ebenfalls zahlreiche 
personengeschichtliche Unterlagen vor allem aus dem Zeitraum 1952 bis zur Gegenwart, so 
beispielsweise Ausreiseakten von Bürgern, Zuzugsakten von Deutschen und Ausländern, Adoptions- 
und Pflegschaftsakten, Namensänderungen, Einbürgerungen, Heimatvertriebenenakten, die im Zuge 
der Entschädigungsaktion nach der Wende angelegt wurden, Kirchenaustritte, Totenscheine sowie 
Sammelakten der Standesämter und aus den 1999 aufgelösten Kreisurkundenstellen (dazu gehören 
z.B. auch Scheidungsurteile und Vaterschaftsanerkennungen). Erwähnenswert sind auch Kader- bzw. 
Personalakten. 
Im Kreisarchiv, in größerem Umfang am Dienstort Glauchau, haben sich Quellen erhalten, die 
ursprünglich in die Zuständigkeit des Staatsarchivs fielen, deren Übernahme jedoch von diesem 
abgelehnt wurde. Es handelt sich v. a. um Akten aus den Bereichen Vormundschaft, Nachlass, 
Adoption, Todeserklärung, Pflegschaft, Sorgerecht, Kriegssterbefälle aus verschiedenen 
Amtshauptmannschaften und Amtsgerichten. 
Auch der Bereich der Sekundärquellen und archivischen Sammlungen beinhaltet teilweise 
interessante Überlieferungen von persönlichen Daten. Zu nennen wären Einwohner- und 
Adressbücher, genealogische Veröffentlichungen sowie die Zeitungs- und Fotosammlung und die 
Ortschroniken. 
 
4. Beispiele für personengeschichtliche Quellen und  deren Aussagekraft 
 
Staatliches Eigentum/ ARoV-Akten: 
Die früheren Referate Staatliches Eigentum in den Abteilungen Finanzen der Räte der Kreise haben 
sich u.a. mit der Eigentumsverwertung von Personen befasst, die die DDR illegal verlassen haben. In 
den dazu angelegten Akten befinden sich neben Daten zur Person auch umfangreiche Informationen 
zum persönlichen Besitz. Die 1990 in den neuen Bundesländern gegründeten Ämter zur Regelung 
offener Vermögensfragen hatten die Aufgabe, für diesen Eigentumsverlust Entschädigungsanträge zu 
bearbeiten. Im Zuge dessen sind tausende Antragsakten entstanden, die Einblick in persönliche 
Verhältnisse hinsichtlich der Eigentums- und Besitzverhältnisse, aber auch familiärer Verhältnisse 
geben. In den Akten sind nicht selten Grundstückskaufverträge, verwandtschaftliche Beziehungen 
(u.a. in Form von Erbscheinen) oder ganze Familiengeschichten zu finden. Da auch viele vermögende 
Bürger, z.B. ehemalige Fabrikbesitzer, die DDR verlassen haben, können diese Quellen auch oftmals 
Auskunft zu firmengeschichtlichen Aspekten geben. 

Bürgerrolle: 

Die Bürgerrolle enthält die Personen, die das Bürgerrecht des jeweiligen Ortes erworben haben. 
Vorwiegend sind dort männliche Personen erfasst. Dazu gibt es Angaben zum Stand (Beruf), zum 
Alter bzw. Geburtsdatum und später auch zum Verbleib. Im Archivgutbestand der Stadt Glauchau  
beginnt die Bürgerrolle im Jahr 1767. 

Familienbögen: 

Von der Stadt Glauchau und einigen anderen Orten existieren diese Dokumente, die meist Auskunft 
zu den Mitgliedern einer Familie geben. Sie liegen alphabetisch oder geordnet nach Hausnummern 
vor. Neben Lebensdaten, Beruf, Religionszugehörigkeit und Staatsbürgerschaft finden sich Angaben 
zum Zu- und/oder Wegzug, zu verwandtschaftlichen Verhältnissen und teilweise Untermietern. 
Enthalten sind oft auch Verweise auf andere Personenquellen für weiterführende Recherchen. 
Überlieferungszeitraum: 19./20. Jh. 

Einwohnerverzeichnisse/ Militärstammrollen: 

Die Einwohnerverzeichnisse gehören zu den am weitesten verbreiteten genealogischen Quellen in der 
kommunalen Überlieferung. Teilweise sind sie mit Namensregister versehen und gliedern sich bei 
größeren Städten in temporäre und bleibende Einwohner. Neben Geburts-, Sterbe- und Verzugsdaten 
sowie Angaben zum Beruf  und zu Wohnanschriften sind hier auch Hinweise zu Eheschließungen 
oder Strafen enthalten. Ein Glauchauer Einwohnerverzeichnis, das im Herbst 1945 für die sowjetische 
Besatzungsmacht zweisprachig erstellt wurde, ist nach Straßen und Hausnummern geordnet. 
Der Bestand Meerane besitzt als Besonderheit Hausgenossen- und Gesellenbücher aus dem 19. 
Jahrhundert. Weitere Formen der Einwohnerverzeichnisse sind Kinderbücher oder Verzeichnisse über 
Menschen, die finanzielle Hilfe in Anspruch nehmen mussten sowie Meldebücher. 
Zur Aushebung von Wehrdienstpflichtigen wurden die sogenannten Militärstammrollen angelegt, die 
von etlichen Orten aus dem 19. Jahrhundert bis zum 1. Weltkrieg vorliegen. 



Einwohnerkarteien: 

Bei einigen Gemeinden sind Einwohnerkarteien oder sogenannte „Volkskarteien“ überliefert. Diese 
enthalten neben Angaben zu Personendaten z. T. auch Passfotos und Fingerabdrücke. 
Hauptüberlieferungszeit: Mitte 20. Jh. 
Weiterhin gibt es teilweise Sonderkarteien für besondere Personengruppen wie: Ausländer, 
Kriegsgefallene, Rentner, Behinderte, Heimatvertriebene, NS-belastete Personen, Ausreisekartei DDR 
und Personal (z. B. Lehrer). 

KMK: 

Die sogenannten Kreismeldekarteien, die seit Mitte der 1950er Jahre bis ca. 1991/92 bei den 
Volkspolizeikreisämtern geführt wurden und danach an die Landkreise bzw. kreisfreien Städte 
übergingen, stellen eine wertvolle archivische Quelle zur Personenforschung dar. Sie sind die am 
häufigst genutzten Quellen zur Personengeschichte im Kreisarchiv. Ihre Benutzung erfolgt nicht mehr 
nach dem Melderecht, sondern nach dem Sächsischen Archivgesetz. Dadurch sind hier auch ganz 
besonders die datenschutzrechtlichen Vorschriften zu beachten, d.h. der Zugang zu den 
melderechtsfremden Daten unterliegt intensiven Prüfungen und Einschränkungen wie unter Punkt 2 
benannt. Es existieren sowohl Karteien über den Einwohnerstand um 1991/92 als auch Karteien der 
Verzogenen und Verstorbenen. Zusätzlich gibt es für einen Großteil der Städte und Gemeinden 
Häuserkarteien im Kreisarchiv. In diesen können die Einwohner nicht alphabetisch, sondern nach ihrer 
früheren Adresse gesucht werden. Die Häuserkarteien sind z.T. noch bis Mitte der 90er Jahre weiter 
geführt worden. Neben Angaben zu den Lebensdaten sind verwandtschaftliche Beziehungen zu Eltern 
und Kindern, Anschriften, Namensänderungen, Eheschließungs- und Scheidungsdaten, Berufe u.a. 
ablesbar. 

Adress- und Einwohnerbücher: 

Von den größeren Städten, z. T. auch einem Verbund kleinerer Gemeinden im Altkreis Werdau gibt  
es Adressbücher im Kreisarchiv, meist gedruckt, zum Teil in digitalisierter Form. Die frühesten 
Ausgaben sind von 1876, die spätesten von 1937. Das Chemnitzer Adressbuch, das sich von den 
Jahren 1893/94, 1896 und 1901 im Kreisarchiv befindet, beinhaltet auch zahlreiche 
Umlandgemeinden, die sich im jetzigen Kreis Zwickau oder seinen Rechtsvorgängern befinden oder 
befanden. 
In den Adressbüchern sind Personen sowohl unter ihrem Namen als auch, wenn bekannt, unter der 
Anschrift zu finden. Meist sind nur die Haushaltsvorstände benannt, Ehefrauen nur als Witwen oder 
Alleinstehende, Kinder gar nicht. Zusätzlich sind Informationen zu Beruf bzw. Gewerbe vorhanden. 

Kader- und Personalakten: 

Hier erstreckt sich die Überlieferung über zahlreiche Aktenbestände. Stark vertreten sind ehemalige 
Kommunalbeschäftigte einschließlich nachgeordneter Bereiche, vor allem aus dem 
Gesundheitswesen und dem Bildungswesen. Man findet also Daten vom Schuldirektor über die 
Kindergärtnerin bis zum Arzt am Städtischen oder Kreis-Krankenhaus. Die Kommunen haben 
teilweise auch Personalakten zu bedeutenden Persönlichkeiten aus der Region angelegt, so zum 
früheren Fabrikbesitzer oder Betriebsleiter aus DDR-Zeit, dem Künstler oder Lokalpolitiker. Eine 
Personalakte von Graf Hugo von Einsiedel aus dem Zeitraum 1884-1924 besagt u. a., dass er auch 
Studienrat am Realgymnasium Glauchau war. Es finden sich aber auch Unterlagen über Karl 
Kautzsch, Mitglied des Sächsischen Landtages (1922-1933) und Landrat Zwickaus im 
Nachkriegsdeutschland in den Beständen am Dienstort Werdau. 

Tagespresse: 

Im Kreisarchiv sind Zeitungssammlungen ab 1820 bis zur Gegenwart überliefert, teilweise relativ 
vollständig wie auch bruchstückhaft. Dazu gehören u. a. Schönburgischer Anzeiger, Glauchauer 
Zeitung, Glauchauer Tageblatt, Glauchauer Wochenzeitung, Muldenecho, Meeraner Zeitung, 
Meeraner Wochenblatt, Limbacher Tageblatt, Hohensteiner Tageblatt, Werdauer Zeitung, Werdauer 
Tageblatt, Pleißentalrundschau, Neue Zeitung Zwickau, Kreiszeitung Zwickau sowie Lokalausgaben 
Volksstimme bzw. Freie Presse der Kreise Karl-Marx-Stadt/Chemnitz, Glauchau, Hohenstein-
Ernstthal, Werdau, Zwickau. Für die Freie Presse wurde seit 2005 dazu übergegangen, diese auch 
zusätzlich elektronisch abzulegen. In diesen Ausgaben ist die Schlagwortrecherche im Rechner 
möglich. Informationen für Genealogen in der Tagespresse finden sich v. a. in Kirchennachrichten 
(Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen), Todes- und anderen Familienanzeigen sowie auch teilweise in 
Geschäftsanzeigen. 

Leichenpredigten: 

Im Bestand des Musikalischen Kränzchens Glauchau gibt es eine Sammlung von mehreren Dutzend 
gedruckten Leichenpredigten aus dem 17.-19. Jahrhundert. Diese Predigten enthalten neben 



Totengedichten (eine Art Trauerrede) z.T. auch umfangreiche biografische Angaben zum 
Verstorbenen. Der betroffene Personenkreis umfasst Mitglieder des Kränzchens, die jedoch auch 
oftmals bedeutende Persönlichkeiten aus dem städtischen Leben waren. 
 

Personenstandsunterlagen: 

Die neue Gesetzgebung im Personenstandswesen überträgt seit diesem Jahr die Zuständigkeit für die 
Verwahrung von Personenstandsregistern und Sammelakten nach Ablauf bestimmter Fristen von den 
Standesämtern auf die Archive. Sterberegister werden 30, Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister 80 
und Geburtsregister 110 Jahre von den Standesämtern weitergeführt. Nach Ablauf dieser Fristen geht 
die Zuständigkeit für diese Unterlagen an das zuständige Archiv über. Da zahlreiche Kommunen 
unseres Landkreises keine Endarchive gemäß Archivgesetz führen, wird das Kreisarchiv in größerem 
Umfang für die betreffenden Personenstandsunterlagen zuständig sein. Die Auskunftserteilung erfolgt 
dann nach Archivrecht. Demnach werden z. B. keine Urkunden mehr ausgestellt, sondern es erfolgen 
nur noch Beglaubigungen vorhandener Daten. Dasselbe gilt für die Sammelakten, wie Geburts- und 
Sterbefallanzeigen sowie Aufgebote. Die Sicherungsregister (früher Zweitbücher genannt) werden 
räumlich getrennt von den Erstbüchern verwahrt, in der Regel bei der Aufsichtsbehörde unseres 
Landratsamtes und nach Ablauf der Fortführungsfristen im Sächsischen Staatsarchiv Leipzig (Ref. 33 
Deutsche Zentralstelle für Genealogie/Sonderbestände). 

Fotothek: 

Die Fotothek des Kreisarchivs ist noch im Aufbau begriffen. Bisher wurde nur ein geringer Anteil von 
Personenaufnahmen verzeichnet. Dabei verfügen wir über erwähnenswerte Teilbestände, so 
Abbildungen von Kommunalpolitikern und eine Sammlung von Passfotos ehemaliger Abgeordneter 
aus dem Kreis Glauchau aus DDR-Zeit. Für die am Standort Werdau vorhandenen zahlreichen nicht 
erschlossenen Fotos mit Kommunalpolitikern konnte vereinzelt bereits die Hilfe von Ortschronisten in 
Anspruch genommen werden, eventuell könnten auch Familienforscher wichtige Hinweise zu 
abgebildeten Personen geben. 
 
Sonstige Quellen: 
Man sollte aber bei seinen Recherchen auch Akten und Amtsbücher aus den Bereichen 
Liegenschaften, Innungs- oder Rechnungswesen oder Gewerbeunterlagen nicht außer Acht lassen. 
Auch dazu liegen sowohl in Glauchau wie auch in etwas geringerem Umfang in Werdau vielfältige 
Quellen bereit. 
Eine wertvolle Quelle stellen die oft umfangreicher überlieferten Brandkatasterakten dar. Die darin 
vermerkten Ortslistennummern erlauben weitere Recherchen in Liegenschaftskatastern, alten 
Brandversicherungskatastern oder Bau- und Grundstücksakten. 
 
Für künftige Forschungen verweisen wir auch auf Telefon- und Branchenbücher, die seit 1990 Teil der 
Überlieferung unseres Kreisarchivs sind. Da es sich um veröffentlichte allgemein zugängliche Quellen 
handelt, sind hier keine datenschutzrechtlichen Belange zu beachten. 
 
 
Das Spektrum genealogischer Quellen ist so breit, dass hier nicht alles ausführlich besprochen 
werden kann. In jedem Fall werden die Archivmitarbeiter im individuellen Beratungsgespräch 
gemeinsam mit dem Forscher ermitteln, welche Quellen zu welchem Anliegen vorhanden und nutzbar 
sind. 
 
Die Mitarbeiter des Kreisarchivs bedanken sich an dieser Stelle auch für das große Verständnis für die 
manchmal weniger populären Maßnahmen, die zumeist aus Einschränkungen des Datenschutzes 
oder Erhaltungszustandes resultieren. Dankbar sind die Archivare auch für Hinweise der 
Archivbenutzer, die der Sicherung noch zu übernehmender bzw. bereits vorhandener wie auch der 
zielgerichteten Erschließung dieser archivischen Quellen dienen. Familienforscher bei ihrer meist 
akribischen Recherche zu unterstützen ist ein wichtiges Anliegen auch des Kreisarchivs Zwickau.“ 
 

* * * 
 

Das 11. Treffen des AK-Erzgebirge der AMF e.V. ging am 13.09.2009 gegen Mittag zu Ende. Allen an 
der Vorbereitung und Durchführung beteiligten Personen, den Referenten und den „guten Geistern“ 
des Tagungshotels danke ich für ihr Engagement und die nette Zeit des Zusammenseins. 
 

GLÜCK AUF 
 

* * * 


